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Marktgemeinde Philippsthal (Werra) 
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Wiesen- / Ulsterstraße“ 

 
Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit der  

Anlage 2 zum BauGB - Stand: 23.03.2026 
 
1. Einleitung 

1.1 Vorhandene, den Änderungsbereich betreffende Bebauungspläne 

Die 2. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 10 „Wiesen- / Ulsterstraße“ stammt aus dem 
Jahr 2008. Sein Geltungsbereich wird im Norden durch die Straße „Am Zollhaus“ (B62), im Osten und 
Südwesten durch die „Wiesenstraße“ und im Westen durch den „Ulstergraben“ begrenzt.  

 

 

Von dem Geltungsbereich wurde eine Teilfläche westlich der „Wiesenstraße“ für den seinerzeit noch 
vorhandenen Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieb ausgenommen. 

Die in den Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes ehemals einbezogene Fläche zwi-
schen „Ulsterstraße“ und „Ulstergraben“ ist nicht Gegenstand der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 10.  

 

 

 

 

6/16 16/57 

9/3 
10/1 9/4 16/39 147/10 9/2 73/12 

16/53 16/35 
16/ 16/45 133/40 133/39 16/46 16/50 19 

73/7 
16/47 16/54 10/2 73/13 16/6 16/51 

133/61 

35/26 

133/51 16/20 
133/41 

444/73 199/121 133/59 133/54 16/24 10,0 16/21 35/25 443/73 133/60 
133/1 16/55 5,0 35/24 133/55 

133/56 20,0 16/37 16/38 
133/57 92/4 

133/58 
105/11105/10 17/6 

MI 
0,4 0,8 

33/1 
Schluckbrunnen Nr. 9 33/12 92/5 

35/23 
67/26 GI 

0,8 
GE 
0,8 
o 

o II 67/25 34/5 8,0 

III 
1,6 

II 
67/17 33/13 

295/17 67/20 

67/21 
Ü 17/1 33/14 

67/22 128/1 
33/15 

66/3 
35/22 

34/11 
GI 
0,8 

GE 
0,8 
o 

384/17 38/1 8,0 

III 
1,6 

II 
17/16 

35/20 

GI 
0,8 

35/18 17/15 33/9 6,0 

III 
17/8 

35/14 

38/15 
35/12 

64/5 36/6 

128/3 
80/12 

Geltungsbereich 
der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 10 
"Wiesen- / Ulsterstraße" 

30/1 
36/3 

28/3 
Sonderbaugebiet 
"Einzelhandel" 

17/13 33/10 28/1 

28/4 
36/5 GI 

0,8 

36/4 
38/3 38/18 Hattorfer Platz 6,0 

III 
17/14 

64/6 
Parkplatz 

17/11 

Garage 

GI 
0,8 

128/5 
37/3 

62/6 
8,0 62/5 61/7 GE 

0,8 
o 

III 61/58 482/61 61/13 18/19 1,6 

II 
480/61 38/7 125/2 

481/61 
124/2 80/9 

21/1 473/61 38/11 

20/2 472/61 105/13 61/10 20/3 61/11 534/61 80/10 61/8 

124/3 61/16 18/18 
125/3 

61/75 61/9 61/14 
80/11 

38/16 61/25 
19/7 61/69 

61/78 
19/1 61/24 61/76 

129/4 61/79 
39/24 

123/2 
79/2 
122/3 

5,0 61/66 
61/77 

61/26 61/72 61/65 

38/17 

Wiese 79/3 135/19 
61/64 

61/63 
61/62 

61/61 
122/4 

39/9 
18/25 134/19 

123/3 

18/24 18/23 61/21 
19/6 

P 
39/23 61/18 

18/28 18/21 

18/26 
18/22 

105/12 Schützenhaus 
129/2 

39/27 
39/22 

39/12 61/19 
39/20 39/21 

39/19 

39/28 39/18 

1a 1 

HW 1981 

23 

Sc
ha

ch
t 

Sc
ha

ch
t 

N
O

R
D

EN
 

 
 

 
 

Aufgestellt nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanzVO) 
und der Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden 
Regelungen in den Bebauungsplan in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
jeweils gültigen Fassung. 

 
 
 

Aufstellungsvermerk (§ 2 (1) BauGB) 
Die Gemeindevertretung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 
am 18.02.2008 beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.03.2008 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 
Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 31.07.2008 bis 29.08.2008 
frühzeitig beteiligt. Die frühzeitige Beteiligung wurde am 31.07.2008 
ortsüblich bekanntgemacht. 

 

 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 (1) BauGB) 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden wurden in der Zeit vom 31.07.2008 bis 29.08.2008 
frühzeitig beteiligt. 

 
Beschluss über den Planentwurf 
Die Gemeindevertretung hat den Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich 
Begründung am 03.11.2008 festgestellt und die öffentliche Auslegung 
beschlossen. 

 

 
Vermerk über die öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) 
Der Bebauungsplan hat einschließlich der Begründung und der vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen vom 28.11.2008 bis 31.12.2008 
öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung wurde am 20.11.2008 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

 
Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) 
Die Gemeindevertretung hat am 27.04.2009 über die eingegangenen 
Stellungnahmen beraten. Gleichzeitig wurde der Bebauungsplan als 
Satzung beschlosen. 

 

Philippsthal (Werra), den .............................. 

Der Gemeindevorstand 
 

...................................................................................................................... 
 
 
 

 
Bekanntmachungsvermerk (§ 10 BauGB) 
Der Bebauungsplan ist am ...................................... 
orstüblich in der Philippsthaler Rundschau bekannt gemacht worden. 

Philippsthal (Werra), den .............................. 

Der Gemeindevorstand 
 

...................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bebauungsplan Nr. 10 
"Wiesen-/ Ulsterstraße" 
2. Änderung 
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1. PLANUNGSRECHTLICHE TEXTFESTSETZUNGEN (§ 9 (1) BauGB) 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

 
Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

Im Mischgebiet gelten nach § 1 (Abs. 5 und 9) BauNVO folgende Einschränkungen für die 
nach § 6 BauNVO zulässigen Nutzungen: 
+ Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten sind unzulässig. 
+ Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebetriebe 

auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von 10 % bis maximal 100 m² 
pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder 
weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen Tätigkeit 
in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Dies gilt auch, wenn diese Produkte zu den zentrenrelevanten Sortimenten gehören. 

 
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Im Gewerbegebiet gelten nach § 1 (Abs. 5 und 9) BauNVO folgende Einschränkungen für die 
nach § 8 BauNVO zulässigen Nutzungen: 
+ Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten ist unzulässig. 

Die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 
haben im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigung Bestandsschutz und sind 
ausnahmsweise zulässig. 

+ Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebetriebe 
auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von 10 % bis maximal 100 m² 
pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder 
weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen Tätigkeit 
in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Dies gilt auch, wenn diese Produkte zu den zentrenrelevanten Sortimenten gehören. 

 
Industriegebiet (§ 9 BauNVO) 

In den Industriegebieten gelten nach § 1 (Abs. 5 und 9) BauNVO folgende Einschränkungen für die 
nach § 9 BauNVO zulässigen Nutzungen: 
+ Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten ist unzulässig. 

Die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 
haben im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigung Bestandsschutz und sind 
ausnahmsweise zulässig. 

 
Sonderbaugebiet (§ 11 (3) BauNVO) 
Zweckbestimmung "Lebensmitteleinzelhandel" 

Zulässig sind: 
+ Großflächige Einzelhandelsbetriebe der Branche Lebensmittel als Kernsortiment 

mit folgenden maximalen Verkaufsflächen (VKF): 
- Lebensmittel, einschließlich Randsortimente: 900 m² VKF 
- Getränkemarkt: 600 m² VKF 
- Shops (Bäcker, Metzger, Blumen etc.): 200 m² VKF 

+ PKW-Stellplätze 
+ Werbeanlagen 

Unzulässig sind: 
+ Nebenanlagen nach § 14 (1) Satz 2 BauNVO (Kleintierhaltung) 
+ Gebäude und Räume für freie Berufe 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 
- Für das Maß der baulichen Nutzung gelten die zeichnerischen Festsetzungen (Nutzungsschablone). 
- Im Sonderbaugebiet darf die Grundflächenzahl durch Anlagen nach § 19 (4) Satz 1 BauNVO 

um 100 % überschritten werden. Weitere Überschreitungen bis zu 10 % der Baugebietsfläche 
sind zulässig. 

- Höhe der baulichen Anlagen 
Als Traufhöhe (TH) gilt: Schnittkante zwischen den Außenflächen der aufgehenden Wand mit der 
Dachhaut. Bei Pultdächern gilt die höhere Traufhöhe als Firsthöhe (oberster Dachabschluss). 
Als Firsthöhe (FH) gilt: Der oberste Dachabschluss der Gebäude. 

- Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung wie Schornsteine, Antennen, Blitzschutzanlagen, 
Solaranlagen, Abluft-, Klima- und Filteranlagen o. ä. sind bis zu 2,0 m über der maximal zulässigen 
Gebäudehöhe zulässig. 

- Bezugspunkt für die Gebäudehöhen ist die natürliche Geländeoberfläche. 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
- Für die Bauweise gelten die zeichnerischen Festsetzungen (Nutzungsschablone). 
- Ist eine abweichende Bauweise festgesetzt, gelten die Regelungen der offenen Bauweise 

mit der Maßgabe, dass die Länge oder Breite der Gebäude 50 m überschreiten darf. 
 

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 bauNVO) 
- Die überbaubaren Grundstücksflächen richten sich nach den Eintragungen in der 

Planzeichnung (Baugrenzen). 
- Im Sonderbaugebiet sind Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
- Im Sonderbaugebiet sind freistehende Werbeanlagen entlang der Ulsterstraße auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.5 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 
- Die Sichtfelder für die Anfahrsicht sind von jeglicher Bebauung, Bepflanzung, Lagerung, 

Einfriedung etc. über 0,7 m über dem Niveau der Bundesstraße freizuhalten. 

1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
Bodenversiegelung im Sonderbaugebiet 
- Die versiegelte Fläche darf die nach der GRZ überbaubare Fläche um 100 % überschreiten. 

Weitere Überschreitungen bis zu 10 % der Baugebietsfläche sind zulässig. 
- Stellplätze für PKW sind in versickerungsfähigen Materialien wie z. B. wassergebundene Decke, 

Schotterrasen, Porenpflaster, Rasengittersteine, Splittfugenpflaster oder Pflaster mit Rasenfuge 
auszuführen. 

- Mindestens 10 % der Baugebietsfläche sind völlig unversiegelt zu belassen. 
Die Grünflächen zum Anpflanzen von Sträuchern sind hierauf anzurechnen. 

 
1.7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Im Bebauungsplan ist 
- ein Leitungsrecht für eine Laugenleitung und eine Wasserleitung einschließlich Schutzstreifen 

zugunsten der Kali & Salz AG, Kassel eingetragen; 
- ein Leitungsrecht für eine Trinkwasserleitung einschließlich Schutzstreifen zugunsten der 

Gemeinde Philippsthal eingetragen. 

1.8 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 a+b BauGB) 
Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern sowie Gewässern 

- Auf der gekennzeichneten Fläche sind die vorhandene Bepflanzung und der 
Entwässerungsgraben zu erhalten und zu pflegen. 
Flächen für die Anpflanzung von Sträuchern 

- Die gekennzeichnete Fläche ist mit einheimischen, standortgerechten Sträuchern 
zu bepflanzen. Pro Strauch werden 12 m² angerechnet. 

Einzelbäume 
- Die im Plan dargestellten anzupflanzenden Einzelbäume sind als standortgerechte, einheimische 

Bäume als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens U=10-12 cm zu pflanzen 
und zu pflegen. Die Bäume können in die Stellplätze integriert werden; Standortabweichungen 
sind zulässig. Die Schutzabstände zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu beachten. 

 
 

 
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE TEXTFESTSETZUNGEN (§ 56 HBO) 

- Im Sonderbaugebiet sind Werbeanlagen auf den Dächern unzulässig. 
- Im Sonderbaugebiet sind freistehende Werbeanlagen außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen nur entlang der Ulsterstraße und im Einmündungsbereich 
Ulsterstraße / Am Zollhaus bis zu einer maximalen Höhe von 11,0 m über der 
natürlichen Geländeoberfläche zulässig. 

 
 
 

3. HINWEISE 
- Im Sonderbaugebiet sind die Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr gem. DIN 14090 
so auszubauen und herzurichten, dass diese mit 20 t-Fahrzeugen befahren werden können. 
Auf die erforderliche Mindestbreite der Wege für die Feuerwehr gem. DIN 14090 wird 
besonders hingewiesen. 

- Werden bei Erdarbeiten im Sonderbaugebiet Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung archäologische und paläontologische 
Denkmalpflege oder der Gemeinde oder der unteren Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. 

- Im Sonderbaugebiet ist die Stellplatzsatzung der Matktgemeinde Philippsthal zu beachten. 

- Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 10 "Wiesen- / Ulsterstraße" vom 27.10.1977 
(Datum des Satzungsbeschluss) wird aufgehoben. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Wiesen- Ulsterstraße" vom 01.08.2002 
(Datum der Bekanntmachung) wird nicht aufgehoben. 
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Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

MI = Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 
 

GE = Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 
GI = Industriegebiet (§ 9 BauNVO) 

SOE = Sonderbaugebiet (§ 11 (3) BauNVO) 
Zweckbestimmung: "Lebensmittel Einzelhandel" 

 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)) 

0,8 Grundflächenzahl - GRZ (§ 19 BauNVO) 

1,6  Geschossflächenzahl - GFZ (§ 20 BauNVO) 

Baumassenzahl - BMZ (§ 21 BauNVO) 

III Zahl der Vollgeschosse - Z (§ 16 BauNVO) 

FH max Firsthöhe über der natürlichen Geländeoberfläche (§§ 16, 18 BauNVO) 
TH max Traufhöhe über der natürlichen Geländeoberfläche 

(§§ 16, 18 BauNVO) 
 

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
o Offene Bauweise 
a Abweichende Bauweise 

 
Füllschema der Nutzungsschablone 

 
 
 
 
 
 

 
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Baugrenzen (§ 23 BauNVO) 

Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung 
(§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

Sichtfelder (Anfahrsicht) 
 

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie 
der Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Öffentliche Verkehrsfläche (Erschließungsstraße) 

 
Öffentliche Verkehrsfläche (Wirtschaftsweg) 

 
Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
"Öffentliche Parkfläche" 

Ein- und Ausfahrtsbereich 
 

 
Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Private Grünfläche 
 
 

Wasserflächen (§ 9 (1) Nr. 16 BauGB) 
Entwässerungsgraben 

 

 
Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrecht Laugenleitung 
NW 300 Hattdorf 
Leitungsrecht Trinkwasserleitung NW 150 
Gemeinde Philippsthal 

Leitungsrecht Wasserleitung NW 100 
Werk Hattdorf 

 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen für die 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) 

Anpflanzung von Einzelbäumen 
Die Abstände zu vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu berücksichtigen 

 
Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 

Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 
Abgrenzung von unterschiedlicher Art und 
unterschiedlichem Maß der baulichen Nutzung 

 
Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB) 

Hochwasserlinie 1981 
Grenze des Überschwemmungsgebietes 

Grenze des Landschaftsschutzgebietes 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 (7) BauGB) 

Plangebietsgrenze 
 
 
 
 
 
 
 

Eläuterungen 
 

Erdgasleitung der E-ON Mitte AG Die genaue Lage 
der Leitungen 

1 kV-Versorgungsleitung der E-ON Mitte AG ist vor Ort zu prüfen 

 
Vorhandene Bebauung 

 
 

Ü Überschwemmungsgebiet 
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Art der baulichen Nutzung Maximale Traufhöhe 
Maximale Firsthöhe 

Grundflächenzahl 
 

Geschossflächenzahl 
Baumassenzahl 
Verkaufsfläche (VKF) 

Bauweise Zahl der Vollgeschosse 

6,0 

 

 

 

 

  
  
  

 

  
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOE 
TH max = 6,0 m 
FH max = 11,0 m 

0,4 VKF max = 1.700 m² 
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16/20 Verfahrensvermerke 
Aufgestellt nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanzVO) 
und der Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden 
Regelungen in den Bebauungsplan in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
jeweils gültigen Fassung. Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung. 

Aufstellungsvermerk (§ 2 (1) BauGB) 
Die Gemeindevertretung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 
am 18.03.2013 beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.03.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 

Beschluss über den Planentwurf 
Die Gemeindevertretung hat den Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich 
Begründung am 25.02.2014 festgestellt und die öffentliche Auslegung 
beschlossen. 

Vermerk über die öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) 
Der Bebauungsplan hat einschließlich der Begründung und des Ergebnisberichtes 
zur Kontaminationsuntersuchung vom 24.03.2014 bis 30.04.2014 öffentlich 
ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung wurde am 13.03.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 

16/51 

Zeichenerklärung 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Textliche Festsetzungen 
1. PLANUNGSRECHTLICHE TEXTFESTSETZUNGEN (§ 9 (1) BauGB) 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

444/73 
133/59 

    133/ 60  
133/54 16/24 10,0 16/21 443/73          

133/1 16/55 
16/26 133/55 

133/56 20,0 16/37 16/38 
133/57 92/4 

GE - Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 133/58 
105/11105/10 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Im Gewerbegebiet gelten nach § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO folgende 
Einschränkungen für die nach § 8 BauNVO zulässigen Nutzungen: 
+ Einzelhandel ist unzulässig. 
+ Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und 

Gewerbebetriebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten 
Teil von 10 % bis maximal 100 m² pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie 
in dem Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet 
haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen Tätigkeit 
in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Dies gilt auch, wenn diese Produkte zu den zentrenrelevanten Sortimenten 
gehören. 

17/6 33/1 
Schluckbrunnen Nr. 9 33/12 

MI Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)) 
0,4 0,8 67/26 0,8 

2,4 

III 

Grundflächenzahl - GRZ (§ 19 BauNVO) 

Geschossflächenzahl - GFZ (§ 20 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse - Z (§ 16 BauNVO) 

GI GE o II 67/25 
0,8 0,8 

o 
1,6 

II 
33/13 67/17 

295/17 67/20 
III 

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
67/21 Abweichende Bauweise a 17/1 33/14 

Füllschema der Nutzungsschablone 1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 
- Für das Maß der baulichen Nutzung gelten die zeichnerischen Festsetzungen 

(Nutzungsschablone). 

67/22 

33/15 

66/3 1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
- Für die Bauweise gelten die zeichnerischen Festsetzungen 

(Nutzungsschablone). 
- Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt; es gelten die Regelungen 

der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass die Länge oder Breite der 
Gebäude maximal 70,0 m betragen darf. 

Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Nachbargemeinden (§ 2 (2) und § 4 (2) BauGB) 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind an dem Bebauungsplanentwurf vom 24.03.2014 
bis 30.04.2014 förmlich beteiligt worden. 

Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) 
Die Gemeindevertretung hat am 15.07.2014 über die eingegangenen 
Stellungnahmen beraten. Gleichzeitig wurde der Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen. 

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
Baugrenzen (§ 23 BauNVO) 

384/17 

Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

- Die überbaubaren Grundstücksflächen richten sich nach den Eintragungen 
in der Planzeichnung (Baugrenzen). 

Private Grünfläche 
17/16 

Die Führung von oberirdischen und unterirdischen Versorgungsleitungen 
(§ 9 (1) Nr. 13 BauGB) Philippsthal (Werra), den .............................. 17/15 1.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
- Im Bebauungsplan ist ein Leitungsrecht für eine Wasserleitung einschließlich 

Schutzstreifen zugunsten der Kali & Salz AG, Kassel eingetragen. 

33/9 
17/18 20 kV und 1 kV- Erdkabel 

Der Gemeindevorstand 

GE Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

  Leitungsrecht Wasserleitung NW 100 
K+S, Werk Hattdorf 

...................................................................................................................... 

Bekanntmachungsvermerk (§ 10 BauGB) 
Der Bebauungsplan ist am 07.08.2014 orstüblich in der 
Philippsthaler Rundschau bekannt gemacht worden. 

17/17 1.6 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 
Flächen für die Anpflanzung von Sträuchern 
- Die gekennzeichneten Flächen sind mit einheimischen, standortgerechten 

Sträuchern zu bepflanzen. 
Pflanzdichte: 1 Strauch je 5 m² Pflanzfläche. 
Pflanzqualität: mindestens 2 x verschult, Wuchshöhe mindestens 60 - 80 cm. 

Einzelbäume 
- Die im Plan dargestellten anzupflanzenden Einzelbäume sind als standort- 

gerechte, einheimische Bäume als Hochstamm mit einem Stammumfang von 
mindestens U = 10-12 cm zu pflanzen und zu pflegen. 

- Die Schutzabstände zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sind 
zu beachten. 

0,8 2,4 
64/5 

a III 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
(§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) 

Anpflanzung von Einzelbäumen (ohne genaue Standortbestimmung) 
Die Abstände zu vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu beachten. 

Philippsthal (Werra), den .............................. 

17/13 Der Gemeindevorstand 
33/10 

28/1 
Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern ...................................................................................................................... 

28/4 
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PHILIPPSTHAL (WERRA) 
Bebauungsplan Nr. 10 
"Wiesen- / Ulsterstraße" 
3. Änderung 

Hattorfer Platz Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§ 9 (7) BauGB) 38/18 17/14 

64/6 
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Plangebietsgrenze der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 

62/6 
62/5 61/7 

61/58 482/61 61/13 18/19 480/61 Eläuterungen 

481/61 
Öffentliche Verkehrsflächen 

473/61 Vorhandene Bebauung 
38/11 

Vorhandene Zufahrten 472/61 GEOS 
Dipl. -I ng. J oc hen G erlac h 
Erdm annr oder Straß e 19 
36277 Schenklengsfeld  
Tel.: 06629- 915455 
Mobil: 0162- 6758871 

105/13 61/10 
61/11 534/61 61/8 

Plangebietsgrenze der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 
geos- stadt planung@t- online. de  M 1 : 1.000 61/16 Fax.: 06629-915725 18/18 61/75 

23 

N
O

R
D

EN
 

 
         

     
  

                
      

 

  
          
 

 

 

  

Verfahrensstand Plandatum 
Vorentwurf 09.12.2013 
Öffentliche Auslegung 09.12.2013 
Behördenbeteiligung 09.12.2013 
Satzungsbeschluss 14.05.2014 

 

GE  
0,8 1,6 
o II 

GI  
0,8  

 III 
8,0 

  

 

 

GI  
0,8  

 III 
8,0 

Art der baulichen Nutzung  
Grundflächenzahl Geschossflächenzahl 
Bauweise Zahl der Vollgeschosse 

8,0 

GE 
 

        

 

  

 

              

 

 

 

Mit der rechtskräftigen 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Wiesen- / Ulsterstraße“ wurde 
2014 ein Teilbereich westlich der „Wiesenstraße“ nach Aufgabe der Nutzung des Lebensmittel-Einzel-
handelsmarktes in ein Gewerbegebiet umgewandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein untergeordneter Teilbereich im Nordosten, Ecke B 62 „A Zollhaus“ und „Wiesenstraße“, wurde sei-
nerzeit als Mischgebiet festgesetzt; dieses wird im Zuge der 5. Änderung in das Gewerbegebiet ein-
bezogen. 

Damit setzen die 2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 zusammen für den im Folgenden 
dargestellten Änderungsbereich der 5. Änderung für den westlichen Bereich ein Industriegebiet und 
für den östlichen Bereich ein Gewerbegebiet fest.  
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1.2. Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Wiesen- / Ulsterstraße“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftbild mit Geltungsbereich 
der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 
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1.3 Kurzcharakteristik der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 

Generelles Ziel und genereller Zweck der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist die betriebli-
che Sicherung und Entwicklung des Standortes der Firma ACO Passavant in Philippsthal (Werra), die 
sich perspektivisch auf den gesamten Geltungsbereich erstrecken wird.  

Die bauliche Entwicklung der Firma ACO Passavant unterliegt seit den letzten Jahren nicht nur inner-
halb des Geltungsbereiches der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10, sondern auch außerhalb 
einer dynamischen Entwicklung (z. B. kürzlicher Kauf des Metallbetriebes Ritz nördlich der B 62).  

Der Änderungsbereich ist bereits nahezu vollständig bebaut und versiegelt. Lediglich im nordwestli-
chen Eckbereich (Flurstück 33/12) und im südlichen Kurvenbereich (Flurstück 38/17) befinden sich 
noch zwei unbebaute Grundstücke, die aber durch die 2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
10 bereits als Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet festgesetzt wurden. 

Die Art der baulichen Nutzung durch Festsetzung eines Industriegebietes für den westlichen Planbe-
reich und eines Gewerbegebietes für den östlichen Planbereich bleibt grundsätzlich - mit Ausnahme 
des Mischgebietes - unverändert. 

● Mit der 5. Änderung sollen die Baugrenzen insbesondere entlang der B 62 „Am Zollhaus“ erweitert 
und die als Mischgebiet festgesetzte Fläche im Nordosten des Änderungsbereiches in das Gewerbe-
gebiet einbezogen und für die betriebliche Erweiterung besser nutzbar gemacht werden. Hierzu wird 
das Maß der baulichen Nutzung für diese Fläche hinsichtlich der Grundflächenzahl von bisher 0,4 auf 
0,8 erhöht. Die bisher einheitlich festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 für das Industriegebiet und 
das Gewerbegebiet bleibt unverändert. Durch textliche Festsetzung wird die zulässige Grundfläche 
durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nrn. 1 bis 3 BauNVO auf maximal 0,9 erhöht. 

● Die bisherigen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im Industriegebiet durch die Bau-
massenzahl (BMZ) und die Zahl der Vollgeschosse (Z) wird durch die einheitliche Festsetzung der 
zulässigen Gebäudehöhen (H max) ersetzt. 

● Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im Gewerbegebiet durch die Geschossflächen-
zahl (GFZ) und die Zahl der Vollgeschosse (Z) wird ebenfalls durch die einheitliche Festsetzung der 
zulässigen Gebäudehöhen ersetzt. Die Festsetzung einer Bauweise entfällt. 

● Neu in die 5. Änderung werden grünordnerische Festsetzungen getroffen, die sich auf den Erhalt 
der vorhandenen Baumpflanzung im Eckbereich B 62 / „Ulsterstraße“ (Flurstück 33/12) und im südli-
chen Kurvenbereich (Flurstück 38/17) beziehen.  

 

Flächenermittlung der überbaubaren Grundstücksflächen im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO: 

Die Gesamtfläche des Änderungsbereiches beträgt ca. 75.180 m². 

Bei der für das gesamte Plangebiet einheitlich festgesetzten Grundflächenzahl von 0,8 ergibt sich 
eine Grundfläche von 75.180 x 0,8 = 60.145 m². 

Die zulässige Grundfläche durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nrn. 1 bis 3 BauNVO beträgt  
75.180 m² x 0,1 = 7.418 m². 
 
Die zulässige Grundfläche im Änderungsbereich beträgt damit 60.145 m² + 7.418 m² = 67.563 m². 
 

Damit ist für die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 die Fallgestaltung des § 13 a Abs. 1 Nr. 2 
BauGB einschlägig und eine überschlägige Vorprüfung der voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen des Einzelfalls nach Anlage 2 BauGB erforderlich. 
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2. Überschlägige Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 2 zu § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

  Überschlägige Prüfung 
der Umweltauswirkungen 
erheblich unerheblich 

1. Merkmale des Bebauungsplanes, insbesondere in Bezug auf …   
1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne 

des § 35 Absatz 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) setzt; 
 
§ 35 Abs. 3 UVPG: Pläne und Programme setzen einen Rahmen für die 
Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben, wenn sie Festlegungen 
mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere zum 
Bedarf, zur Größe, zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingun-
gen von Vorhaben oder zur Inanspruchnahme von Ressourcen enthalten. 
 
→ Der Änderungsbereich ist bereits fast vollständig bebaut; bisher 
noch unbebaute Flächen sind bereits als Baugebiete (Industriege-
biet / Gewerbegebiet / Mischgebiet) festgesetzt; insoweit besteht 
auch für diese Flächen Baurecht; zusätzliche Ressourcen werden 
im Vergleich zur gesamten Plangebietsgröße von ca. 7,5 ha nur 
marginal durch die Erhöhung der Grundflächenzahl im Mischgebiet 
von 0,4 auf 0,8 - entsprechend einer zusätzlichen bebaubaren Flä-
che von 964 m² - in Anspruch genommen. 

 

X 

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Pro-
gramme beeinflusst; 
 
→ Der Bebauungsplan beeinflusst keine anderen Pläne oder Pro-
gramme (Flächennutzungsplan, Regionalplan). 

 

X 

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplanes für die Einbeziehung umwelt-
bezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, ins-
besondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung; 
 
→ Die angestrebte Nachverdichtung der baulich stark vorgeprägten 
Flächen fördert eine nachhaltige (Innen-)Entwicklung und vermeidet 
die Inanspruchnahme zusätzlicher externer Flächen. 

 

X 

1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, ein-
schließlich gesundheitsbezogener Probleme; 
 
→ Die Bebauungsplan-Änderung verursacht voraussichtlich keine 
zusätzlichen umweltbezogenen / gesundheitsbezogenen Probleme. 

 

X 

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplanes für die Durchführung nationa-
ler und europäischer Umweltvorschriften; 
 
→ Im Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung liegen keine 
naturschutzrechtlichen / wasserrechtlichen Schutzgebiete, FFH- 
oder Vogelschutzgebiete; Beeinträchtigungen des benachbarten 
Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Werra“ sind durch die Be-
bauungsplan-Änderung nicht zu erwarten (siehe auch Nr. 2.6).  

 

X 

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussicht-
lich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf … 

  

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen; 
 
→ Die geplante bauliche Entwicklung des Betriebsstandortes ist 
grundsätzlich auf Dauerhaftigkeit und Unumkehrbarkeit angelegt. 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes kommt es nicht zu einer 
grundlegenden Umgestaltung des Gebietes. Dies ist allenfalls für 
die Umwidmung des räumlich untergeordneten Mischgebietes in 
Gewerbegebiet anzunehmen. 

 

X 

2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswir-
kungen; 

 X 
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→ derartige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 
2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit (zum Beispiel bei Unfällen); 
 
→ Durch die Änderung des Bebauungsplanes entstehende Risiken 
für die Umwelt oder Gesundheitsrisiken sind nicht erkennbar; Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen durch Störfallbetriebe sind ebenfalls nicht erkennbar. 
Die bisherige abgestufte Art der baulichen Nutzung – Industriegebiet 
im westlichen und Gewerbegebiet im östlichen Teil des Änderungs-
bereiches werden, - mit Ausnahme der Umwandlung des räumlich 
untergeordneten Mischgebietes in Gewerbegebiet, nicht verändert.  

 

X 

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 
 
→ Durch die Bebauungsplan-Änderung wird der bisherige Geltungs-
bereich nicht erweitert. Damit wird auch eine Ausdehnung der Aus-
wirkungen nicht erwartet. 

 

X 

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen 
Gebietes auf Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kul-
turellen Erbes, der Intensität der Bodennutzung des Gebietes unter 
Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen 
und Grenzwerten; 
 
→ Eine besondere Bedeutung und Sensibilität des Änderungsberei-
ches liegt nicht vor. Gegenüber dem bestehenden Planungsrecht 
werden keine zusätzlichen Flächen als Baugebiet festgesetzt. Aus 
der geplanten geringfügigen Erweiterung des Maßes der baulichen 
Nutzung resultiert keine Intensitätssteigerung der bisher planungs-
rechtlich zulässigen Bodennutzung. 
 
→ Besondere natürliche Merkmale des Änderungsbereiches be-
schränken sich allenfalls auf den Baumbestand im südlichen Kur-
venbereich „Wiesenstraße“ / Ulsterstraße“; dessen Erhalt kann im 
Rahmen der Bebauungsplan-Änderung (im Gegensatz der bisheri-
gen Planung) berücksichtigt werden. 
 
→ Merkmale des kulturellen Erbes sind im Änderungsbereich selbst 
nicht zu berücksichtigen. Die östlich der „Wiesenstraße“ gelegene 
denkmalgeschützte Gesamtanlage „Hattorfer Platz“ und „Wiesen-
straße“ wird durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht erheb-
lich beeinträchtig. 
 
→ Eine Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwer-
ten ist nicht erkennbar. 

 

X 

2.6 folgende Gebiete …   
2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nr. 8 des Bundesnatur-

schutzgesetzes; 
 
→ Natura 2000-Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Eu-
ropäische Vogelschutzgebiete sind von der Änderung nicht betrof-
fen. Das FFH-Gebiet „Werra zwischen Philippsthal und Herleshau-
sen“ (Nr. 5125-350) liegt ca. 300 m nördlich des Änderungsberei-
ches. 

 

X 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst; 
 
→ Naturschutzgebiete sind von der Änderung nicht betroffen. 

 

X 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst; 
 
→ Nationalparke und Nationale Naturmonumente sind nicht betrof-
fen. 

 

X 
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2.1 Zusammenfassende Beurteilung 

Unter Berücksichtigung der obigen Kriterien gemäß der Anlage 2 zum BauGB wurden die Merkmale 
der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Wiesen- / Ulsterstraße“ geprüft und hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Belange der Umwelt beurteilt. 

Die überschlägige Prüfung (Vorprüfung des Einzelfalls) kommt zu der Einschätzung, dass die Ände-
rung des Bebauungsplanes voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 
Abs. 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Die Erstellung eines Umweltberichtes wird daher nicht für erforderlich gehalten; das Änderungsver-
fahren kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die durch die Plan-Änderung berührt wer-
den können, werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB an der Vorprüfung beteiligt.  

 

Philippsthal, den 23.03.2026 

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den  
§§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes; 
 
→ Biosphärenreservate sind nicht betroffen. 
Das benachbarte Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Werra“ ist 
ebenfalls nicht betroffen. 

 

X 

2.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzge-
setz; 
 
→ Im Änderungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten 
Biotope. 

 

X 

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
Heilquellenschutzgebiete gemäß § 53 Absatz 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes; 
 
→ Im Änderungsbereich befinden sich keine wasserrechtlich ge-
schützten Gebiete. 
Festgesetze Gebiete mit naturbedingten Risiken und Überschwem-
mungsgebiete nach HQ 100 nach HWG westlich des „Ulstergra-
bens“ sind nicht betroffen; dies liegen außerhalb des Änderungsbe-
reiches. 

 

X 

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union fest-
gelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind; 
 
→ Nicht betroffen. 

 
X 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte 
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes; 
 
→ Nicht betroffen. 

 

X 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeichneten Denkmäler, Denkma-
lensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die 
Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch be-
deutende Landschaften eingestuft worden sind; 
 
→ Nicht betroffen (siehe Nr. 2.5). 

 

X 


